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1. (1)Eine Bauvereinigung darf, vorbehaltlich der Abs. 4 und 5, die Uberlassung von Wohnungen zum Gebrauch und
die Ubertragung des Eigentums oder die Einrdumung des Wohnungseigentums nicht auf bestimmte Personen,
eine bestimmte Anzahl von Personen oder einen bestimmten Personenkreis beschranken.

2. (2)Eine zulassige Beschrankung liegt jedoch vor, wenn

1. 1.eine Bauvereinigung ihre Tatigkeit auf Angehdrige bestimmter Unternehmen (Betriebe) oder eines
bestimmten Berufes beschrankt,

2. 2.eine Bauvereinigung sich verpflichtet, gegen die Gewahrung von angemessenen Finanzierungshilfen
Wohnungen zur Benltzung durch die in Z 1 genannten Personen zur Verfigung zu halten,

3. 3.eine Bauvereinigung in der Rechtsform der Genossenschaft Wohnungen ausschlieBlich ihren Mitgliedern
Uberlal3t oder

4. 4.eine Bauvereinigung eine bestimmte Anzahl von Wohnungen an Personen Uberlaf3t, die von einer
Gebietskorperschaft namhaft gemacht werden.

3. (3)Bei der, vorbehaltlich wohnbauférderungsrechtlicher Vorschriften der Lander, grundsatzlich unbefristeten
Vergabe von Wohnungen hat sich die Bauvereinigung von objektiven Gesichtspunkten, insbesondere dem
Wohnungsbedarf, der Haushaltsgréf3e und den Einkommensverhaltnissen der Wohnungswerber, leiten zu lassen.
Unbeachtlich dieser Vorgaben kénnen Personen, die als Opfer von Gewalt unter dem Schutz einstweiliger
Verflgungen gemal den §8 382b oder 382e EO auf Grund des Zweiten Gewaltschutzgesetzes, BGBI. | Nr. 40/2009,
stehen, bei der Wohnungsvergabe bevorzugt werden. Die Vergabe darf, vorbehaltlich § 20 Abs. 1 Z 1 lit. c
sublit. ee, nicht zur kurzfristigen gewerblichen (gewerbsmaRigen) Nutzung fur touristische Beherbergungszwecke
erfolgen.

4. (4)Samtliche Tatigkeiten einer gemeinnitzigen Bauvereinigung gemald Abs. 3 sind vorrangig zugunsten einer
Wohnversorgung von dsterreichischen Staatsblrgern, gemal Abs. 5 gleichgestellten Personen sowie Auslandern
auszurichten, die sich seit mehr als funf Jahren ununterbrochen und legal in Osterreich aufhalten und ein
Priifungszeugnis des Osterreichischen Integrationsfonds (OIF) nachweisen.

5. (5)Osterreichischen Staatsbiirgern sind gleichgestellt:

1. 1.Auslander, die die 6sterreichische Staatsbirgerschaft nach dem 6. Marz 1933 verloren haben, aus
politischen, rassischen oder religidsen Grinden aus Osterreich auswandern mussten, wieder nach
Osterreich zurlickgekehrt sind und beabsichtigen, sich stiandig in Osterreich niederzulassen;

2. 2.Personen, die osterreichischen Staatsbirgern im Hinblick auf den Erhalt von Férderungen durch
Staatsvertrage gleichgestellt sind;

3. 3.Personen, die durch das Abkommen Uber den Europadischen Wirtschaftsraum begUnstigt sind.

6. (6)Die Voraussetzung eines Priifungszeugnisses des Osterreichischen Integrationsfonds (OIF) Uber die
erfolgreiche Absolvierung einer Integrationsprifung gemaR Abs. 4 missen nicht erflllt werden, wenn:

1. 1.dies einer Person aufgrund eines physisch oder psychisch dauerhaft schlechten Gesundheitszustandes
nicht zugemutet werden kann, wobei der Nachweis durch ein amtsarztliches Gutachten zu erfolgen hat, oder

2. 2.es sich um Personen handelt, die nach Vollendung des 60. Lebensjahres erstmals ihren Hauptwohnsitz in
Osterreich begriindet haben.

In Kraft seit 01.08.2019 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/I/2009/40
file:///

	Art. 1 § 8 WGG Personenkreis
	WGG - Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz


